Bundesrat Drucksache 744/25

10.12.25

Antrag

der Lander Niedersachsen, Baden-Wirttemberg, Sachsen

EntschlieBung des Bundesrates: Beschleunigung sozial-
gerichtlicher Verfahren durch Anpassung des Sozial-
gerichtsgesetzes

Niedersédchsischer Ministerpriasident Hannover, 10. Dezember 2025

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Prisident,

die Lander Niedersachsen, Baden-Wiirttemberg und Sachsen haben beschlossen,
dem Bundesrat die als Anlage beigefiigte

EntschlieBung des Bundesrates: Beschleunigung sozialgerichtlicher
Verfahren durch Anpassung des Sozialgerichtsgesetzes

zuzuleiten.

Ich bitte Sie, die Vorlage gemiB § 36 Absatz 2 der Geschéftsordnung des Bundes-
rates in die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 19. Dezember 2025
aufzunehmen und anschlieBend den Ausschiissen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Griilen
Olaf Lies
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EntschlieBung des Bundesrates: Beschleunigung sozialgerichtlicher Verfahren
durch Anpassung des Sozialgerichtsgesetzes

Der Bundesrat moge beschlieRen:

1. Der Bundesrat begruf3t die Absicht der Bundesregierung, die Verwaltungsgerichts-
ordnung zu novellieren und im Rahmen der Reform ein besonderes Augenmerk
auf solche Anderungen zu richten, die verwaltungsgerichtliche Verfahren noch ef-
fektiver ausgestalten und die die Verwaltungsgerichte entlasten.

2. Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Belastung der Sozialgerichtsbarkeit, ins-
besondere in der ersten Instanz, ebenfalls anhaltend hoch ist.

3. Der Bundesrat halt es vor diesem Hintergrund fur erforderlich, auch das sozialge-
richtliche Verfahren effektiver und schneller zu gestalten und das Sozialgerichtsge-
setz entsprechend anzupassen.

4. In diesem Zusammenhang erinnert der Bundesrat an den zuletzt mit Beschluss
vom 01.02.2018 in den Deutschen Bundestag eingebrachten Entwurf eines ... Ge-
setzes zur Anderung des Sozialgerichtsgesetzes (BR-Drs. 29/18 und 184/16), der
Vorschlage einer von der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister ein-
gesetzten Landerarbeitsgruppe zur Verfahrensbeschleunigung aufgriff.

5. Ebenfalls in diesem Kontext macht der Bundesrat auf das Problem aufmerksam,
dass einzelne Klagerinnen und Klager eine Vielzahl von vornherein offensichtlich
erfolgloser Verfahren vor den Sozialgerichten fuhren. Die Justizministerinnen und
Justizminister sehen hierin eine groRe Belastung fur die Funktionsfahigkeit der So-
zialgerichtsbarkeit. Der Bundesrat erinnert daran, dass die Justizministerinnen und
Justizminister den damaligen Bundesminister der Justiz auf ihrer Frihjahrskonfe-
renz am 25./26. Mai 2023 gebeten haben, gegenuber dem Bundesminister fur Ar-
beit und Soziales einen Reformprozess anzustol3en mit dem Ziel zu prufen, dass
die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit dieser Problematik ohne Einschrankung der
Gewahrleistung eines effektiven Rechtsschutzes effektiver begegnen kdnnen.

6. Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, Moglich-
keiten fur eine Beschleunigung sozialgerichtlicher Verfahren durch Anpassung des
Sozialgerichtsgesetzes zu prufen und diese umzusetzen.

Begriindung:

Die Belastung der Sozialgerichtsbarkeit, insbesondere in der ersten Instanz, ist nach
wie vor hoch. Am 31. Dezember 2024 waren bei den Sozialgerichten bundesweit ins-
gesamt 325.206 Klageverfahren anhangig. Auch die Laufzeiten erstinstanzlicher Kla-
geverfahren konnten noch nicht in dem erforderlichen Umfang reduziert werden. 2024
betrug die Laufzeit bundesweit im Durchschnitt 17,0 Monate.

Im Juni 2024 hat der damalige Bundesminister der Justiz die Eckpunkte einer VwGO-
Novelle Il (,Siebtes Gesetz zur Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung und ande-
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rer Gesetze®) vorgelegt. Das Vorhaben verfolgte u.a. das Ziel, verschiedene Teilberei-
che der Verwaltungsgerichtsordnung zu modernisieren, verwaltungsgerichtliche Er-
kenntnis- und Vollstreckungsverfahren zu effektivieren und Verfahren zu beschleuni-
gen, ohne die verwaltungsgerichtliche Kontrollfunktion zu schmalern. Auch die amtie-
rende Bundesregierung beabsichtigt, die Verwaltungsgerichtsordnung zu novellieren.
Ausweislich des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und SPD soll unter anderem ein
vermehrter Einsatz von Einzelrichtern ermdoglicht und die Einfuhrung von Pilotverfah-
ren gepruft werden.

Eine vergleichbare Reform des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) mit dem Ziel, die Arbeit
der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit zu erleichtern und effektiver zu machen, ist sei-
tens der Bundesregierung — soweit bekannt — bisher nicht beabsichtigt.

Bereits in seiner 945. Sitzung am 13. Mai 2016 hatte der Bundesrat den Entwurf eines
... Gesetzes zur Anderung des Sozialgerichtsgesetzes beim Deutschen Bundestag
eingebracht (BR-Drs. 184/16). Der Gesetzesantrag griff Vorschlage einer von der Kon-
ferenz der Justizministerinnen und Justizminister eingesetzten Landerarbeitsgruppe
zur Verfahrensbeschleunigung auf. Konkret sah der Gesetzesantrag die Einfuhrung
des konsentierten Einzelrichters auch in der ersten Instanz, eine Beschrankung der
gerichtlichen Uberprifungspflicht sowie Anderungen im Berufungsrecht vor. In den
Jahren 2017 und — nach erneuter Einbringung mit Beschluss des Bundesrates vom
1. Februar 2018 (BR-Drs. 29/18) — 2021 fiel der Gesetzentwurf jeweils der Diskontinu-
itat anheim. Eine Umsetzung der Gesetzesvorschlage ist bisher nicht erfolgt.

Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich wiederholt mit Reformbedarfen
im sozialgerichtlichen Verfahren befasst. Auf ihrer Fruhjahrskonferenz am 25./26. Mai
2023 haben sie sich mit dem Phanomen des sog. Vielklagers beschaftigt. Der Begriff
beschreibt die Problematik, dass einzelne Klagerinnen und Klager eine Vielzahl von
vornherein offensichtlich erfolgloser Verfahren vor den Sozialgerichten fuhren. Dies
geht zulasten derjenigen, die auf die schnelle gerichtliche Durchsetzung ihrer materi-
ellen Rechte angewiesen sind. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich
mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip und die Garantie effektiven Rechtsschutzes fur
eine Beibehaltung der Gerichtskostenfreiheit (§ 183 SGG) ausgesprochen. Zugleich
haben sie den damaligen Bundesminister der Justiz gebeten, gegenuber dem Bun-
desminister flr Arbeit und Soziales einen Reformprozess anzustoften mit dem Ziel zu
prufen, dass die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit der Problematik offensichtlich er-
folgloser Klagen ohne Einschrankung der Gewahrleistung eines effektiven Rechts-
schutzes besser begegnen konnen. Eine gesetzgeberische Losung der Problematik
ist bisher nicht erfolgt.

Aus der sozialgerichtlichen Praxis sind ebenfalls immer wieder Vorschlage fur Geset-
zesanderungen zur Beschleunigung sozialgerichtlicher Verfahren unterbreitet worden
(vgl. z.B. Schur, in: Heine, 60 Jahre Sozialgerichtsbarkeit Niedersachsen und Bremen,
S. 83; Uyanik/Baudewin, NZS 2024, 808).

Vor diesem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, dass sich auch die Bundesregie-
rung zeitnah mit Moglichkeiten fur eine Beschleunigung sozialgerichtlicher Verfahren
durch Anpassung des Sozialgerichtsgesetzes befasst und diese umsetzt.

Eine Novellierung des Sozialgerichtsgesetzes kdnnte u.a. folgende Anpassungen zum
Gegenstand haben:

¢ Regelung zur Entscharfung des Problems des Vielklagers bei Beibehaltung
der Gerichtskostenfreiheit (s.0.)
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Einfuhrung des konsentierten Einzelrichters auch in der ersten Instanz

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 SGG wirken die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
(nur) bei Beschlussen aufderhalb der mindlichen Verhandlung und bei Gerichtsbe-
scheiden nicht mit. Zur Verfahrensbeschleunigung konnte wie im Berufungsrecht
(§ 153 Abs. 4 SGG) geregelt werden, dass die bzw. der Vorsitzende im Einver-
standnis der Beteiligten auch sonst anstelle der Kammer entscheiden kann. Dem
§ 12 Abs. 1 SGG konnte folgender Satz angefugt werden:

,Im Einverstandnis der Beteiligten kann der Vorsitzende auch sonst anstelle der
Kammer entscheiden.”

Verkirzung der Dreimonatsfrist des § 102 Abs. 2 Satz 1 SGG

§ 102 Abs. 2 Satz 1 SGG sieht vor, dass die Klage als zurickgenommen gilt, wenn
der Klager das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts langer als drei Monate
nicht betreibt.

Insbesondere in Erstattungsstreitigkeiten wird das Nichtbetreiben des Rechtsstreits
als taktisches Mittel eingesetzt, da in der Regel die Widerspriche gegen Aufhe-
bungs- und Erstattungsverfligungen aufschiebende Wirkung haben. Demnach kon-
nen berechtigte Ruckforderungen wahrend der Dauer eines Widerspruchs- und
Klageverfahrens nicht vollstreckt werden. Im Bereich der Ricknahmefiktion des
§ 102 Abs. 2 Satz 1 SGG ist zu beobachten, dass auf das Sozialrecht spezialisierte
Prozessbevollmachtige nach Zugang einer Betreibensaufforderung die dreimona-
tige Frist zur Reaktion ausschopfen, was zu einer nicht unerheblichen Verfahrens-
verzogerung fuhrt. Zur Entscharfung der Problematik kdnnte die Dreimonatsfrist
nach dem Vorbild des § 92 Abs. 2 Satz 1 VwGO auf zwei Monate reduziert werden.

Nach der Gesetzesbegrindung soll mit der Einflhrung einer Drei- statt einer Zwei-
Monats-Frist dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die vor den Sozial-
gerichten vorwiegend klagenden ,bedlrftigen oder kranken Menschen® zur Ent-
scheidungsfindung Uber die Klagericknahme unter Umstanden mehr Zeit brau-
chen sollen (BT- Drs. 16/7716, S. 19). Allerdings handelt es sich bei § 102 Abs. 2
um keine Entscheidung des Klagers Uber eine Klageriucknahme, diese istin § 102
Abs. 1 geregelt und unterliegt keiner Frist. Warum Klager in sozialgerichtlichen Ver-
fahren ihren prozessualen Mitwirkungspflichten schleppender nachkommen dur-
fen, erscheint diskussionswurdig (vgl. zum Vorstehenden Hintz, in: BeckOK Sozi-
alrecht, 77. Edition, Stand: 01.06.2025, § 102 SGG Rn. 3b).

Einschrankung der Anhorungspflicht des § 109 SGG

§ 109 Abs. 1 SGG verpflichtet das Gericht in bestimmten Verfahren, auf Antrag des
Klagers einen bestimmten Arzt gutachtlich zu héren. Die Anhérung kann davon
abhangig gemacht werden, dass der Antragsteller die Kosten vorschief3t und vor-
behaltlich einer anderen Entscheidung des Gerichts endgultig tragt.

Die weit gefasste Regelung fuhrt in der Praxis zu Verfahrensverzogerungen. Oft-
mals sind die Antrage nicht im Vorfeld mit den benannten Gutachtern abgestimmt
worden, was zu weiteren Verzogerungen fuhrt. Zur Entscharfung der Problematik
konnte § 109 Abs. 1 Satz 1 SGG folgender Satz angefugt werden:

,Dem Antrag des Klagers ist eine Erklarung des von ihm benannten Arztes bei-
zufligen, dass dieser bereit ist, ein Gutachten Gber den Klager zu erstatten. Wird
eine solche Erklarung nicht vorgelegt, entfallt die Pflicht des Gerichts zur Anho-
rung des vom Klager benannten Arztes.*
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Verlangerung der Frist des § 131 Abs. 5 Satz 5 SGG

Nach § 131 Abs. 5 Satz 1 SGG kann das Gericht, wenn es eine weitere Sachauf-
klarung fur erforderlich halt, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, den Verwal-
tungsakt und den Widerspruchsbescheid aufheben, soweit nach Art und Umfang
die noch erforderlichen Ermittlungen erheblich sind und die Aufhebung auch unter
Berucksichtigung der Beteiligten sachdienlich ist. Satz 5 bestimmt, dass eine sol-
che Entscheidung des Gerichts nur binnen sechs Monaten seit Eingang der Akten
der Behorde bei Gericht ergehen kann. Die Vorschrift dient dem Zweck, in Ausnah-
mefallen bei Unterschreitung der an eine Sachaufklarung zu stellenden Mindestan-
forderungen eine erneute Entscheidung des vorhergehenden Entscheidungstra-
gers unter Durchfuhrung weiterer (oder im Einzelfall sogar erstmaliger) Ermittlun-
gen zu erwirken (Sachs. LSG, Urt. v. 15.12.2011 — L 3 AS 619/10 —, juris Rn. 21;
Hubschmann, in: BeckOGK SGG, Stand: 01.02.2025, § 131 Rn. 92).

Nach Ruckmeldungen aus der gerichtlichen Praxis erweist sich die Sechsmonats-
frist aufgrund der Belastung der Richterinnen und Richter durch andere — bereits
terminierte oder vorrangig zu bearbeitende — Verfahren als zu kurz. Insbesondere
in rentenversicherungsrechtlichen Streitigkeiten sowie in Verfahren aus dem Be-
reich des Schwerbehindertenrechts verursachen unzureichend durchgefuhrte be-
hordliche Ermittlungen zusatzliche Mehrarbeit und fihren dazu, dass die Sozialge-
richte zu Lasten der Justizhaushalte — haufig teurere — Gutachten in Auftrag geben
mussen. Eine Verlangerung der Frist kdnnte ein probates Mittel zur Reduzierung
der Dauer gerichtlicher Verfahren darstellen und zusatzlich zur Entlastung der Lan-
derhaushalte beitragen.

Erweiterung der Verschuldenskostenregelung des § 192 SGG

§ 192 SGG ermaoglicht dem Gericht, in Fallen, in denen Beteiligte oder ihre Vertreter
bzw. Bevollimachtigten schuldhaft das Verfahren verzégert haben oder aussichts-
lose Verfahren rechtsmissbrauchlich fortfUhren, einem Beteiligten ganz oder teil-
weise die dadurch verursachten Kosten aufzuerlegen. Damit dienen Verschuldens-
kosten einerseits der Beschleunigung des Verfahrens und tragen andererseits dem
Schadensprinzip Rechnung (vgl. BT-Drucks 14/5943, S. 28). Es erscheint erwa-
genswert, § 192 SGG auf grundlos oder sogar missbrauchlich nicht wahrgenom-
mene medizinische Untersuchungstermine bei Sachverstandigen zu erweitern.

Anderungen im Berufungsrecht

§ 153 Abs. 4 Satz 1 SGG kdénnte nach dem Vorbild des § 130a VwWGO zur Verfah-
rensbeschleunigung dahingehend angepasst werden, dass das Landessozialge-
richt durch Beschluss auch dann entscheiden kann, wenn es die Berufung einstim-
mig fur begriindet halt:

,Das Landessozialgericht kann, auf3er in den Fallen des § 105 Absatz 2 Satz 1,
uber die Berufung durch Beschluss entscheiden, wenn es sie einstimmig fur
begrundet oder einstimmig fur unbegrindet halt und eine mindliche Verhand-
lung nicht fur erforderlich halt.”

Klarstellend kdnnte erganzt werden, dass die Regelung auch dann Anwendung fin-
det, wenn die Berufung einstimmig teilweise fiir begriindet und im Ubrigen fiir un-
begrundet gehalten wird (vgl. Seibert, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018,
§ 130a Rn. 44).



	0744-25-vor.pdf�
	744-25-text.pdf�
	Einfügen aus "leerseite.pdf"
	0048-25-vor.pdf�
	48-25-Fassung.pdf�


